
Strafgeldkatalog 2015/2016 
TT Stadtverband DEL/Kreis Oldenburg-Land 

Dieser Strafgeldkatalog wurde auf der gemeinsamen Vorstandssitzung beider Kreise am 
21.04.2015 erarbeitet und beschlossen. 
 
Folgende Strafgelder werden vom Staffelleiter ausgesprochen und schriftlich an den jeweiligen 
Abteilungsleiter und betroffenen Mannschaftsführer versandt.  
 
Zahlungsmodalitäten:  

 14 Tage Zahlungsziel.  

 Bei Nichtzahlung 1. Mahnung mit erneuten 14-tägigem Zahlungsziel.  

 Bei weiterer Nichtzahlung: Sofortige Sperrung der betroffenen Mannschaft. 

 Jugendmannschaften zahlen 50 % der festgesetzten Strafgelder. 
 
Grund: Strafgeld 

Nichtteilnahme an Staffelsitzungen € 20,-- 

Nichtteilnahme am ordentlichen Stadt-/Kreistag € 50,-- 

Verspätetes, fehlerhaftes oder unterlassenes Melden von Spielergebnissen € 10,-- 

Spielen bei nicht gemeldeter Spielverlegung € 20,-- 

Verschulden eines Spielabbruchs € 50,-- 

Manipulation von Spielberichtsformularen € 50,-- 

Nichtantreten im Nachwuchsbereich ab 2. Fall € 20,-- 

Nichtantreten im Erwachsenenbereich € 50,-- 

Streichen/Zurückziehen einer Mannschaft im Nachwuchsbereich € 20,-- 

Streichen/Zurückziehen einer Mannschaft im Erwachsenenbereich € 50,-- 

 
Hinweise zum Spielbetrieb auf Kreisebene: 
 Das Spielergebnis muss 24 Stunden nach Beendigung des Spieles vollständig im Click-TT erfasst sein. 

 „Spielen in nicht kompletter Sollstärke“ im laufenden Punktspielbetrieb 

 Es wird auf Kreisebene im Spielbetrieb keine Strafe ausgesprochen, wenn eine Mannschaft im 
laufenden Punkt- oder Pokalspielbetrieb nicht in der kompletten erforderlichen Sollstärke antritt. 

 Im Spielbericht und auch im Click-TT ist ein Fehlen eines oder mehrerer Spieler der 
entsprechenden Mannschaft mit „nicht anwesend“ einzutragen. 

 Das Spiel wird kampflos mit 11:0, 11:0, 11:0 für die gegnerische Mannschaft gewertet, der 
Spieler erhält jedoch keinen Vorteil seines Q-TTR Wertes. 

 Ziel dieser Maßnahme ist, dass bewusste Verfälschungen des Spielberichts in diesen Fällen nicht 
mehr auftreten und auch negative Auswirkungen für die Q-TTR Werte unterbleiben. 

 
 
gez. Holger Bielefeld gez. Felix Lingenau 
Vorsitzender Stadtverband Delmenhorst e.V. Vorsitzender Kreisverband Oldenburg-Land 


